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Worum geht’s?

Sachverhalt

Entscheid

Urteil 9C_35/2011 vom 
6. September 2011

Hat eine geschiedene Person auch an
spruch auf eine BVGWitwenrente, wenn 
die Unterhaltsverpflichtung des verstor
benen ExEhegatten befristet war?

Nach über 20 Ehejahren wurde die Ehe 
zwischen F. und H. im November 2006 
geschieden. H. wurde verpflichtet, F. bis 
und mit September 2017 einen monatli
chen Unterhaltsbeitrag von 2700 Fran
ken und ab oktober 2017 bis Septem
ber 2018 einen solchen von 2000 Fran
ken zu bezahlen. am 28. Januar 2009 
verstarb H.

das BVG sieht in art. 19 Hinterlassenen
leistungen an den überlebenden Ehegat
ten vor. der Bundesrat wurde beauf
tragt, den anspruch geschiedener Per
sonen auf Hinterlassenenleistungen zu 
regeln, und hat deshalb art. 20 BVV 2 
erlassen. danach ist der geschiedene 
Ehegatte nach dem tod seines früheren 
Ehegatten der Witwe oder dem Witwer 
gleichgestellt, sofern die Ehe mindes
tens zehn Jahre gedauert hat (a) und 
dem geschiedenen Ehegatten bei der 
Scheidung eine rente oder eine Kapital
abfindung für eine lebenslängliche rente 
zugesprochen wurde (b).

im vorliegenden Fall ist die Ehedauer 
von zehn Jahren erfüllt. Hingegen steht 
in Frage, ob die befristete rente, die F. 
im Scheidungsurteil bis September 
2018 zugesprochen worden war, für 
den anspruch auf Hinterlassenenleis
tungen genügt oder nur eine lebensläng
liche rente einen anspruch auf Hinter
lassenenleistungen zu begründen ver
mag. Mit anderen Worten ist zu 
entscheiden, ob sich «lebenslänglich» in 
art. 20 BVV 2 nur auf die Kapitalzahlung 
bezieht oder auch auf die rente.

das kantonale Gericht kam zum 
Schluss, dass sich «lebenslänglich» nur 

F. gelangte an die Vorsorgeeinrich
tung, bei der H. versichert war, und bean
tragte die ausrichtung einer Witwenrente 
mit Wirkung ab 1. Februar 2009 bis min
destens September 2018. als die Vorsor
geeinrichtung dies mangels lebensläng
licher Unterhaltsverpflichtung von H. ab
lehnte, erhob F. Klage vor Vorsorgegericht. 
dieses gab F. recht, und die Vorsorgeein

auf die Kapitalabfindung bezieht und da
rum auch eine befristete rente zu einer 
Hinterlassenenleistung anlass geben kann.

das Bundesgericht schliesst sich der 
Vorinstanz an: Zuerst einmal spreche 
schon die Formulierung dafür, dass eine 
rente eben gerade nicht lebenslänglich 
sein muss, eine Kapitalzahlung hingegen 
schon. dann lasse auch die Entstehungs
geschichte keine abweichende auslegung 
zu, und zuletzt entspreche diese ausle
gung auch dem Sinn der Norm, denn die 
(BVG)Hinterlassenenrente für geschie
dene Ehegatten bezwecke den Ersatz des 
Versorgerschadens, und dieser trete nicht 
nur bei einer lebenslänglichen, sondern 
auch bei einer befristeten rente ein, wenn 
der Unterhaltsschuldner stirbt. aus den 
allgemeinen überlegungen zum Versorger
schaden ergibt sich überdies, dass die 
Unterhaltsverpflichtung im Zeitpunkt des 
todes noch laufen muss.

Für einen anspruch auf Witwenrente 
der beruflichen Vorsorge an den geschie
denen Ehepartner genügt also eine be
fristete Unterhaltsleistung, wenn die Ehe 
mehr als zehn Jahre ge dauert hat.

die Hinterlassenenrenten des BVG 
sind grundsätzlich nicht befristet und en
den erst mit der Wiederverheiratung oder 

richtung erhebt Beschwerde vor Bun
desgericht. Sie beantragt, der Ent
scheid des Sozialversicherungsgerichts 
sei aufzuheben und es sei festzustellen, 
dass F. keinen anspruch auf Witwen
rente habe.

mit dem tod der Witwe oder des Wit
wers (beziehungsweise des geschiede
nen rentenbezügers). allerdings kann 
die Vorsorgeeinrichtung ihre leistung 
um jenen Betrag kürzen, um den die Hin
terlassenenrente zusammen mit den 
leistungen der übrigen Versicherungen, 
insbesondere aHV und iV, den anspruch 
aus dem Scheidungsurteil übersteigt 
(art. 20 abs. 2 BVV 2). Nicht völlig klar 
ist, wie diese Kürzung berechnet wird 
und ob dafür eine reglementarische 
Grundlage erforderlich ist. 

Es bleibt anzumerken, dass art. 20 
BVV 2 eine Bestimmung der obligatori
schen Vorsorge ist. das bedeutet, dass 
die Vorsorgeeinrichtung bei der Berech
nung der rente nicht verpflichtet ist, die 
überobligatorischen Guthaben des ver
storbenen Unterhaltsverpflichteten zu 
berücksichtigen. Sieht die Vorsorgeein
richtung keine über die obligatorische 
Hinterlassenenleistung hinausgehende 
rente vor, ist der geschiedene Unter
haltsberechtigte nach dem tod des 
 Unterhaltsverpflichteten regelmässig 
sehr viel schlechter gestellt als im 
Scheidungsurteil vorgesehen. Beson
ders langfristige auswirkungen hat 
diese Einbusse, wenn die Scheidung 
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nach dem rentenalter stattgefunden hat 
und deshalb das Vorsorgekapital nicht 
geteilt wurde. dies kann in einem Fall 
wie dem vorliegenden, in dem der Unter
haltsverpflichtete zwei Jahre nach der 
Scheidung stirbt, finanziell einschnei
dende Konsequenzen haben. diese har
sche Folge ist ein Ergebnis der finanziel
len abhängigkeit eines Partners vom 

anderen und damit auch Folge einer selbst 
gewählten rollenteilung. Um die einschnei
denden Konsequenzen des todes des Un
terhaltsverpflichteten zu verhindern, sind 
momentan Bestrebungen im Gange, auch 
bei Scheidung nach Eintritt des Vorsorge
falls eine aufteilung der Vorsorgeansprü
che einzuführen. in welcher Form dies ge
schehen wird, ist noch offen.

Anwendbare Bestimmungen
art. 20 BVV 2
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